
Zeitschrift: Freidenker [1956-2007]

Herausgeber: Freidenker-Vereinigung der Schweiz

Band: 63 (1980)

Heft: 12

Inhaltsverzeichnis

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine
Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in
der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen
von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur
mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation
L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les
revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les
éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications
imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée
qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use
The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals
and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights
holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or
websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 25.03.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=de
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=fr
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=en


Freidenker
Monatsschrift der Nr. 12 63. Jahrgang
Freidenker-Vereinigung Dezember 1980

der Schweiz

Initiative «Recht auf Leben» —
eine theologische und juristischeTotgeburt

Den Befürwortern einer Liberalisierung des Schwangerschaftsabbruchs
wird immer wieder vorgeworfen, sie setzen sich bedenkenlos über das
zumeist religiös begründete Verbot der Tötung menschlichen Lebens
hinweg. Das ist eine bösartige Unterstellung. Jedem vernünftigen
Menschen ist es klar, dass die — allem theologischen Palaver zum Trotz —
weltweit notwendig gewordene Geburtenkontrolle (Familienplanung)
durch medizinisch vertretbare Mittel und Massnahmen zur Empfängnisverhütung

angestrebt und herbeigeführt werden soll. Ein
Schwangerschaftsabbruch ist stets das Letzte, was einer in eine ausweglose Lage
geratenen Frau empfohlen werden kann. Den Befürwortern einer
Liberalisierung des Schwangerschaftsabbruchs im Sinne einer Fristenlösung
oder eines erweiterten Katalogs der Indikationen geht es nicht darum,
den Schwangerschaftsabbruch zu verharmlosen und leichtfertig zu
empfehlen. Ihnen ist es darum zu tun, aus Gründen der Menschlichkeit den
Schwangerschaftsabbruch in einem klar umschriebenen gesetzlichen
Rahmen als straffrei zu erklären.
Mit dem Zustandekommen der eidg. Volksinitiative «Recht auf Leben»
ist der ganze Fragenkomplex vom Abtreibungsverbot bis hin zur Frage
der Sterbehilfe neu aufgerollt worden. Im folgenden veröffentlichen wir
eine Stellungnahme unseres Zentralpräsidenten zur Frage des
Schwangerschaftsabbruchs. Ein weiterer Beitrag zu den Themen Sterbehilfe,
Todesstrafe und theologische Rechtfertigung von Krieg und Atomwaffen

folgt in einer der nächsten Ausgaben des «Freidenkers».
Die Redaktion

Wenn Sie, lieber Leser (liebe Leserin),
eine Nuss verspeisen, so essen sie den
von der hölzernen Schale befreiten
Samen und nicht den Nussbaum, der sich
daraus hätte entwickeln können. Sie
essen den Samen, und doch zerstören
Sie, ohne sich dessen bewusst zu werden,

die Möglichkeit, dass sich aus
diesem Samen ein starker Baum mit
einer Lebensdauer von vielleicht hundert
Jahren entwickelt. Doch Sie brauchen
sich kein Gewissen daraus zu machen,
denn — abgesehen davon, dass sich
jedes Lebewesen ernähren muss —

spricht für Sie der Umstand, dass der
Nussbaum viel mehr keimfähige
Samen hervorbringt, als es für die Erhaltung

der Art und eine angemessene
Verbreitung nötig ist.

Das Gesetz der grossen Zahl
Für die Natur und auch für unseren
Nussbaum gilt das Gesetz der grossen
Zahl. Der grossen Wahrscheinlichkeit,
dass seine Samen verspeist werden
oder sonstwie zugrunde gehen, setzt
der Baum eine entsprechend grosse
Zahl seiner Früchte und damit die

grössere Wahrscheinlichkeit entgegen,

dass — allen widrigen Umständen

und zerstörerischen Einflüssen
zum Trotz — ein paar Samen keimen,
Wurzeln schlagen und Blätter treiben,
so dass schliesslich die Art im
betreffenden Lebensraum gerettet, ihr
Fortbestand gesichert ist. Auf den Bereich
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FVS und USF schliessen sich
zusammen
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Über den Wert der religiösen
Erziehung

Aus der Freidenkerbewegung

des menschlichen Lebens übertragen,
ist festzustellen, dass auch hier viel
mehr Ei- und Samenzellen sowie
befruchtete Eier entstehen, als zur Erhaltung

der Art, beziehungsweise einer
(längst schon überschnittenen)
optimalen Bevölkerungsdichte nötig gewesen

wären.

Das Prinzip der Interessenabwägung

Sodann ist zu sagen, dass durch die
Zerstörung eines befruchteten Eis im
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